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Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Blenk und Genossen (1496/J)p betreffend bundesgesetzliche 

Regelungen zur Eindämmung der Zuhälterei und der Prostitution, 

beantworte ich wie folgt: 

Auf Grund der von mehreren Seiten an das Bundesministerium 

für Justiz herangetragenen Forderung nach intensiverer Bekämp-

fung des Zuhälterunwesens wurden die damit zusammenhängenden 

Fragen dem sich alljährlich zusammenfindenden Arbeitskreis von 

Vertretern der Justiz und der Sicherheitsbehörden zur grund-

sätzlichen Erörterung vorgelegt. 

Das Protokoll über diea~ am 5.11.1981 abgehaltene soge-

nannte Behördenleiterkonferenz liegt zwar noch nicht vor, als 

ein Ergebnis kann jedoch jetzt schon angesehen werden, daß die 

Probleme im Zusammenhang mit der Prostitution und 'dem Zuhälter-

unwesen nicht allein mit den Mitteln des gerichtlichen Straf-

rechtes gelöst werden können. Es bedarf jedenfalls auch geeig-

neter verwaltungs rechtlicher Maßnahmen und entsprechender Kon-

trollen. 

Weiters wurde im Verlauf der Beratungen deutlich, daß sich 

seit Außerkrafttreten des Landstreichereigeaetzes die Straf ta-
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ten im Zusammenhang mit Prostitution und Zuhälterei regional 

sehr unterschiedlich entwickelt haben und vor allem in grenzna­

hen Gebieten und in Ballungszentren Schwerpunkte festzustellen 

sind. 

Rechtsvergleichende Studien zur Frage der Fassung des Zu­

hältereitatbestandes und der diesbezüglichen Verfolgungspraxis 

haben ergeben, daß in den untersuchten Ländern die Verurtei­

lungshäufigkeit kau~in einem signifikanten Zusammenhang mit 

einer engeren oder weiteren Fassung des Zuhälterei tatbestandes 

steht und in den meisten Staaten ohne Rücksicht auf die Fassung 

des Tatbestandes vergleichbare Beweisschwierigkeitenbestehen. 

Da eine wissenschaftliche Durchdringung und Aufbereitung 

dieses Problemkreises in Österreich bisher noch nicht vorliegt 

und die erwähnte Behördenleiterkonferenz zwar beachtliche Anre­

gungen gebracht hat, aber von yornherein .. nicht auf endgültige 

Lösungsmöglichkeiten angelegt sein konnte, halte ich eine wei­

tere eingehende Erörterung der.im Zusammenhang mit der Zuhälte­

rei noch offenen Fragen für erforderlich. 

Ich denke in diesem Zusammenhang an einen Arbeitskreis, 

der aus Fachleuten des Bundesministeriums für Inneres, des Bun­

deskanzleramts-Verfassungsdienst und der interessierten Länder 

sowie des Bundesministeriums für Justiz zusammengesetzt ist und 

dessen Beratung~n weitere Fachleute, vor allem aus dem Bereich 

des Strafrechtes, der Kriminologie und der Soz~ologie, zugAzo­

gen werden sollen. Ich erwarte mir von diesem Arbeitskreis eine 
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gründliche Durchleuchtung der anstehenden Probleme sowie die 

Erarbeitung brauchbarer Vorschläge für allfällige praktische 

und geeetzliche Maßnahmen. 

Das Bundesministerium für Justiz wird in Kürze an die zu­

ständigen Stellen zwecks Bildung eines solchen Arbeitskreises 

herantreten. 

17~ Dezember 1981 
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